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Zitat

(also denen an den Schulen, die vom Chef noch nicht informiert wurden, dass so was
Bestechung ist und man das deswegen als Lehrer nicht annehmen darf ).

Hä? Warum das denn? Ich verpflichte mich doch zu nix, wenn ich das Angebot annehme, ich
muss weder für den Film Werbung machen, noch deren Materialien verwenden? Es heißt doch
nirgends: "Wenn Sie unsere Materialien verwenden, bekommen Sie eine Riesenportion Popcorn
gratis"
Abgesehen davon, dass mein Seminarvorstand uns damals eingetrichtert hatte, alles, was den
Preis einer guten Flasche Wein nicht übersteigt, darf man als Geschenk annehmen. (Und da
dürfte ein Kinobesuch darunterfallen)
Wie und mit welcher Begründung kann man denn das als Bestechung definieren?
fragt eine gespannte
Hermine
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